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Pflichtenheft
für die Arbeitsgruppe für Spezifische Belange der Studierenden der beiden
Eidgenössisch Technischen Hochschulen (AG ETH)

Gestützt auf die Statuten vom April 2002, Artikel 19 und das Geschäftsreglement von Januar
2003, Artikel 41 beschliesst die 148. Delegiertenversammlung in Lausanne:

I. Allgemeine Bestimmungen
Art. 1 Gegenstand
Dieses Pflichtenheft umschreibt die Aufgaben und Verantwortung der AG ETH.

II. Aufgaben und Verantwortungen
Art. 2 Grundsätzliches
Die Arbeitsgruppe soll die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt zwischen der
Studierendenschaft der ETH Lausanne und derjenigen der ETH Zürich innerhalb des VSS aktiv
fördern.

Art. 3 Diskussionsgegenstand
Die Arbeitsgruppe vertritt innerhalb des VSS die Interessen der beiden Studierendenschaften
im Bezug auf hochschulpolitische Fragestellungen, die spezifisch ihren Bereich betreffen. Die
beiden ETH-Sektionen können sich innerhalb der AG über gemeinsame Anträge und Vorgehen
absprechen.

Art. 4 ETH-Ratsgeschäfte
1. Die Arbeitsgruppe wird vom Vorstand regelmässig und umfassend über den Kontakt mit

dem ETH-Rat informiert.
2. Der Kontakt mit dem ETH-Rat wird vom für die ETHs zuständigen Vorstandsmitglied

gesichert.
3. Die Organisationen werden ihrerseits angehalten die AG ETH und den Vorstand

regelmässig über ihre hochschulpolitischen Tätigkeiten zu informieren.
4. Die beiden ETH-Sektionen koordinieren die Stellungnahmen in ihrem Namen zu ETH-

Rats Geschäften.

Art. 5 ETH-Tag
Zur Förderung des Austausches unter den Studierendenschaften veranstaltet die AG-ETH, in
der Regel, einmal im Semester eine Veranstaltung, die sich einem gemeinsamen inhaltlichen
Thema der beiden ETH-Studierendenschaften widmet.
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III. Strukturelle und administrative Rahmenbedingungen
Art. 6 Zusammensetzung
1. Die Mitglieder der AG ETH werden von der Delegiertenversammlung gewählt.
2. Die AG ETH setzt sich aus mindestens 4 Mitgliedern sowie einem Präsidium und einem

Vizepräsidium zusammen. Vier Mitglieder der Arbeitsgruppe müssen Mitglied der AGEPOLY
oder des VSETH sein und werden von diesen zu gleichen Teilen gestellt.

3. Das Vizepräsidium wird vom für die ETHs zuständigen Vorstandsmitglied des VSS
wahrgenommen.

4. Der/die PräsidentIn soll Mitglied der Studierendenvertretung sein, welche nicht das
Vizepräsidium der AG ETH besetzt.

5. Weitere Mitglieder mit beratender Stimme können von der Delegiertenversammlung
gewählt werden

Art.7 Sitzungshäufigkeit
Die Arbeitsgruppe tagt in der Regel mindestens einmal alle 2 Monate. Es kann jederzeit von
drei Mitgliedern, dem Vorstand des VSS oder einer der beiden Studierendenschaften eine
ausserordentliche Sitzung einberufen werden.

IV. Schlussbestimmungen

Art. 8. Revisionsbestimmungen
Das Pflichtenheft unterliegt denselben Revisionsbestimmungen wie die VSS-Statuten.

Art.9 Inkrafttreten
Dieses Pflichtenheft wurde von der DV an ihrer Sitzung vom 19.10.2008 genehmigt. Es tritt am
01.11.2008 in Kraft.


